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4911. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General
versammlung an das Siidpaziflsehe Forum 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Südpazifischen Forums, 
mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 

1. beschließt, das Südpazifische Forum einzuladen, an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung als 
Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerIicben Maß
nahmen zur DurcbfDhrung dieser Resolution zu ergreifen. 

34. Plenarsitzung 
17. Oktober 1994 

4912. Gewiihrong des Beobacllterstatus In der General· 
versammlung an den Weltbund der Rotkreuz· und 
RothaIbmond·GeseIlschaften 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf die besonderen Aofgaben der Mit
gIiedgesellschafteo des Weltbundes der Rotkreuz- und 
Rotbalbmond-Gesellsehaften, die auf der Grundlage der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949' von ihren jeweili
gen Regierongen als HiIfsorgane der öffentlichen Beh1lrden im 
humanitärem Bereich anerkannt werden, 

in Anbetracht der von der Internationalen Rotkrenz- und 
Rotbalbmond-Konferenz genauer festgelegten, spezifischen 
Rolle des Weltbundes in den internationalen humanitären 
Beziehungen, 

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Weltbund zu filrdern, 

1. beschließt, den Weltbund der Rotkrenz- und Rot
balbmond-Gesellschaften einzuladen, an den Tagungen und an 
der Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teil
zunehmen; 
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2. ersucht den Generalsekretär, die erfonlerlichen 
MaßnaInnen zur Durchfilhrnng dieser Resolution zu ergreifen. 

38. Plenarsitvmg 
19. Oktober 1994 

49/3. FIInfundzwanzfg Jahrestag der Tiltigkeit des 
Bevlilkerongsfonds der Vereinten Nationen 

Die Generalversammltmg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2211 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, aufgrund derer 1967 vom Generalsekretär 
ein Trenbandfonds eingerichtet wurde, der später Fonds der 
Vereinten Nationen für Bevölkerungsfragen genannt wurde, 

!eststeUend, daß der Fonds der Vereinten Nationen für 
Bevlllkerungsfragen, der 1987 in Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen mnbeoannt wurde, seine Tätigkeit im Jahr 
1969 aufgenommen hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3019 (XXVTI) 
vom 18. Dezember 1972, 3U170 vom 21. Dezember 1976 und 
34/104 vom 14. Dezember 1979, in der sie unter anderem die 
filhrende Rolle und die Effektivitllt des Fonds innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Bevölke
rnngsfragen anerkannt und den Fonds als Nebenorgan der 
Generalversammlung bestätigt hat, 

in BekriJftigung der Resolutionen des Wlrtschafts- und 
SoziaIrats 1763 (lJV) vom 18. Mai 1973 und 198617 vom 
21. Mai 1986, in denen die Ziele und der Zweck des Fonds 
festgehalten sind, 

1. beg/ilckwilnscht den Bevlllkernogsfonds der Vereinten 
Nationen aoläßlich seines fllnfundzwanzigsten Jahrestages; 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den positiven 
Beiträgen, die der Fonds und sein engagiertes Personal im 
Laufe der ersten fünfundzwanzig Jahre des Bestebens des 
Fonds geleistet haben, om ein besseres VerstlIndois der 
Bevlllkernngs. und Entwicklungsfragen und eine entsprechen
de Bewußtseinsbildung zu f!5rdern, die Qualitllt des mensch
lichen Lebens zu verbeasern und den Bntwickhmgslllndern auf 
Antrag systematische und nachhaltige Unterstützung dabei zu 
gewähren, geeignete nationale Programme zu entwickeln, die 
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ihren Bedllrfnissen im Bereich der Bevö\kernngs- und 
Entwicklungsfragen entsprechen. 

39. Plellfl1'Sik.ung 
20. Oktober 1994 

49/4. Vollmac:hten der Vertreter auf der neunund-
vierzigsten 'Il1gung der Generalversammlung , 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des ersten Bericbts des Vollmacbten
prüfungsausscbusses und der darin enthaltenen Empfehlung', 

blUtgt den ersten Bericbt des VollmacbtenprUfungsaus
scbusses. 

B 

Die Generalversammlung, 

40. P/eIIfl1'Sik.ung 
20. Oktober 1994 

nach Behandlung des zweiten Berichts des Vollmacbten
prüfungsausscbusses und der darin enthaltenen Empfehlung', 

billigt den zweiten Bericbt des VollmacbtenprUfungsaus
schusses. 

89. P/eIIfl1'Sik.ung 
15. Dezember 1994 

4915. Zusammenarbeit zwfsehen den VO!i1!Iuten NatIonen 
und der Orgun .... tlml der amerikanischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/11 vom 29. Oktober 
1992 betreffend die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organisation der amerika
nischen Staaten, 

nach PrlJfung des Berichts des Generalsekretliis vom 
28. September 1994 über die Zusammenarbeit zwlscben den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten', 

unter BerUcksichtigung der Beriebte des Generalsekretlirs 
mit dem TItel "Agenda fIIr den Frieden'" und "Agenda fIIr 
Entwicklung"7 sowie der im Rahmen der Vereinten Nationen 
und mit den Regionalorganisationen gefiIInten Konsultationen 
über diese Themen, 

daran erlnnsmd, daß es unter anderem Ziel der Vereinten 
Nationen ist, eine internationale ZU!!I!1J!menarbeit herbei
zufilbren, um internationale Probleme wirtscbaftlicber, 
sozialer, kultureJJer und htnnanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menscbenrechten und Grundfreibeiten zu 
fIIrdern und zu festigen, sowie ein Mittelpunkt zu sein, in dem 
die Bemühungen der Nationen zur Verwirklicbung dieser 
gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden, 

, A/49/S17. ZIffer 10. 
• A/49/517/Add,I, ZIffer 10. 
s A/49/4SO. 
• A/47/277-S1l4111; _ (]jfJcUzl RecordJI aftIuJ Seauity Cmmc/I, F011y

_ Year. Supp/s1umtfor April, May anti JU1I8 1992, Dokumomt 8/24111. 
7 A/481935. 

eingedenk dessen, daß die Charta der Vereinten Nationen 
das ,Bestehen regionaler Abmachungen oder Einrichtungen 
vorsieht, deren Aufgabe es ist, diejenigen die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationaIen Sicherheit belreftimden 
Angelegenheiten zu bl<bsndeJn. bei denen Maßnahmen 
regionaler Art angebracht sind und deren AktivitlIten mit den 
Zielen und GrundsUtun der Vereinten Nationen vereinbar 
sind, 

sowie daran erlnnsrnd, daß diese Ziele und Grundslltze in 
der Charta der Organisation der amerikanischen Staaten 
bekrllftigt werden, wo es heißt, daß diese Organisation eine 
regionale Einricbtung im Sinne der Charta der Vereinten 
Nationen ist, 

mil Bejrledigung feststellend. daß am 3. und 4. Mai 1993 
am Amtssitz der Organisation der amerikaniscben Staaten die 
zweite allgemeine Thgung der Vertreter des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten stattgefunden bat und daß am 28. und 29. April 1994 
in Barbados eine sektnrale Thgung Ober die Bewiiltigung von 
Naturkatastropben auf dem nord- und slIdamerikanischen 
Kontinent abgehalten wurde, 

mit Genugtuung über die dem Thema Frieden gewidmete 
Tagung. die am 1. August 1994 unter Mitwirkung des Ge
neralsekretärs und der Leiter der Regionalorganisationen 
stattgefunden bat, 

eingedenk dessen. daß die GeneralversammJung der 
Organisation der amerikaniscben Staaten am 8. Juni 1994 die 
Resolution AG/RFS.I289 (XXlV-0J94) verabschiedet bat, die 
sicb ebeufaJJs mit der z,wmmenarbeit zwlscben der Organisa
tion der amerikanischen Staaten und den Vereinten Nationen 
befaßt, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47120 A. 47120 B und 
48/27 B vom 24. November 1992. 20. April 1993 und 8. Juli 
1994. 

sich bewqßt, daß die wirksame Konsolidierung einer neuen 
internutionalen Ordnung regionale Maßnahmen erfordert, die 
mit denjenigen der Vereinten Nationen abgestimmt sind, 

1. nimmt mil Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs über die Zusammenarbeit zwIscben den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten sowie von seinen Bemühungen um die Verstlirkung 
dieser Zusammenarbeit; 

2. dankt dem Genemlsekreillr dafilr, daß er die Initiative 
zu der am 1. August 1994 veranstalteten 7.!J!!I!1J!menkunft mit 
den Leitem der Regionalorganisationen ergriffen bat, und 
empfiehlt, ähnlicbe Thgungen bIiufiger zu veranstalten; 

3,. verleiht Ihrer Befriedigung Ausdruck über die enge 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen und 
insbesondere über die gemein!!I!1J!en Einsätze im Rahmen der 
Internationalen ZiviImission in Haiti, sowie über die von dem 
ebernaligen Sonderabgesandten des Generalsekretlirs der 
Vereinten Nationen und des Generalsekretllrs der Organisation 
der amerikanischen Staaten im Zusammenhang mit der 
Situation in Haiti geleistete Arbeit; 

4. begrqfJt das Angebot des Vorsitzenden des Stilndlgen 
Rates der Organisation der amerikaniscben Staaten an den 
PrlIsidenten des Sicherheitsrats betreffend die Bereitschaft der 
Organisation der amerikanischen Staaten. mit den Vereinten 




